
 
 
KUNDENINFORMATION zur Mietwagennutzung im Ausland. 
 
Damit Sie Ihre Dienstreisen im Ausland wie gewohnt und störungsfrei fortsetzen können, beachten Sie bitte unsere 
Hinweise zur Nutzung der angemieteten Fahrzeuge im Ausland. 
 
 Bitte geben Sie die Nutzung im Ausland bereits bei Reservierung an. 
 

Wird die Nutzung im Ausland erst nach Anmietung bekannt, teilen Sie das Ihrer Vermietstation noch vor 
Ausreise mit. 
 
Füllen Sie bitte beigefügte Einreisegenehmigung aus, wenn sie in eines der unten hellgrün oder grau 
aufgeführten Länder einzureisen beabsichtigen. Geben Sie das Blatt ausgefüllt, abgestempelt und 
unterschrieben bei Anmietung in Ihrer Europcar - Station ab. 
 
Für die Nutzung im Ausland ist das Fahrzeug bis auf Ihre verbleibende Eigenbeteiligung versichert. Sollten 
Sie auch das Restrisiko ihrer Eigenbeteiligung absichern wollen, wenden Sie sich dafür bitte an Ihren 
Hausversicherer. Der wird Ihnen aufgrund Ihrer bestehenden Verträge eine günstigere Absicherung 
anbieten, als es Europcar könnte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) = Eintrag im Mietvertrag: ”Die Einreise nach [Reiseziel] ist gestattet”. Kunde haftet mit Eigenbeteiligung laut Mietvertrag.  
4) = Für Fahrzeuge mit Vollmacht für Corporate Kunden erlaubt. Kunde haftet mit Eigenbeteiligung laut Mietvertrag. 
5) = Für Fahrzeuge mit Vollmacht für Corporate Kunden erlaubt. Kunde haftet voll.
 PKW LKW 
 bis incl. 

Standard Ab Gruppe F  

Großbritannien; Italien; Irland 2 (Mietvertrag) 4 (Vollmacht) 2 (Mietvertrag) 

Polen (PL); Slowenien SLO); Tschechien (CZ); Ungarn (H); 
Slowakei (SK) 2 (Mietvertrag) 4 (Vollmacht) 

Alle West- und nordeuropäische Staaten ( A,N,FIN,S,DK,NL, 
B,F,CH,P,E,V,L, AND,RSM,MC,LIE) ohne Formalitäten möglich 

Kroatien, Bosnien-Herzigovina, Rest  - Jugoslawien; Korsika; 
Sardinien; Sizilien; Kanaren, Balearen 5 (Vollmacht) 

Alle anderen der Süd- und Osteuropäische Staaten, Malta, Island  
und Zypern  Nicht gestattet 

 
 
 

Genehmigt für alle Fahrzeuge.  
Allowed for all vehicles. 

Einreise ist nur erlaubt für Fahrzeuge 
folgender Klassen: 
Mini; Economy; Compact; Intermediate und 
Standard. Für alle anderen Fahrzeuge ist die 
Einreise nicht gestattet. Mit Ausnahme 7-
Sitzer Busse  der Sipp-Code-Klasse F.  
 
Entry is only permitted for vehicles of Class 
Mini; Economy; Compact; Intermediate and 
Standard. For all other vehicles the entry is 
prohibited. Except for 7-seater bus of SIPP-
Code-Class F. 

Verbot für alle Fahrzeuge. 
Forbidden for all vehicles. 
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Europcar 
Autovermietung GmbH 
22412 Hamburg 
Telefon (040) 520 18-0 
Telefax (040) 520 18-2642 
 
 
 
Ausnahmegenehmigung für die Fahrzeugbenutzung bis einschl. Gruppe S, ab Gruppe F und LKW 
 
Exceptional authorization for vehicle usage til incl. group S, from group F and trucks  
 
 

Gilt nur In Verbindung mit: Mietvertragsnummer 
Only in combination with: rental agreement no.        
 

 Fzg.-Kennzeichen 
 registration no.        
 

Frau / Herr in Firma 
Ms. / Mr.       with company       
 

ist befugt, das oben genannte Europcar Fahrzeug in folgenden Ländern zu benutzen: 
is authorized to use the above mentioned Europoar vehicle in the following countries: 
 
      
Eine Abgabe des Fahrzeuges in diesen Ländern ist nicht möglich. No drop-off in these countries. 
 
 
 
      
Datum / date Original-Unterschrift, Original-Stempel des Vermietbetriebes 
 Original signature, original stamp of rental station 

 
Verhaltensmaßnahmen bei Fahrzeugdiebstahl in Osteuropäischen Ländern 
1. Der Kunde muß sofort nach dem Diebstahl eine Anzeige bei der örtlichen Polizei erstatten. Dort wird dem Kunden eine Kopie der Anzeige 

oder eine Anzeigebestätigung ausgehändigt. Sollte die Aushändigung nicht erfolgen, muß der Kunde darauf bestehen. 
2. Der Kunde meldet den Diebstahl vorab telefonisch entweder an die Vermietstation oder die Security Hotline 040-520 18 2500. Er meldet wann, wo 

und wie das Fahrzeug entwendet wurde. 
3. Der Kunde ist verpflichtet, bei einer Europcar Station in Deutschland die Anzeigebestätigung vorzulegen und, wenn vorhanden, den Fahr- 

zeugschlüssel abzugeben. Außerdem muß er dort zusammen mit einem Europcar-Mitarbeiter eine Schaden-/Diebstahlmeldung ausfüllen. 
What to do in case of theft of the vehicle in eastern European countries  
1. The client must immediately contact the local police office. He must insist to receive a copy of the police report or at least a confirmation. 
2. The client must call either the rental station or the Europcar security hotline 040-520 18 2500 and report  the theft of the car. He must report 

when, where and how the car was stolen. 
3. The client is obliged to present the copy of the police report or the confirmation to a Europcar location in Germany and – if still existing –return 

the car key. The Europe car staff will fill out a damage/theft report together with the client. 

Verpflichtung zum Wertersatz des Mietfahrzeuges bei Diebstahl 
Bei Benutzung des Fahrzeuges in Großbritannien, Irland, Italien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn, 
haftet der Mieter bei Diebstahl oder Beschädigung des Fahrzeuges mit einem Selbstbehalt laut Mietvertrag (mindestens 
jedoch 750,00 €) pro Schadensereignis. 
Bei schuldhafter Verursachung des Diebstahls und bei Benutzung der Fahrzeuge in den Ländern Balearen, Bosnien-
Herzigovina, Kanaren, Korsika, Kroatien, Sardinien, Sizilien und Rest-Jugoslawien ist der Mieter zum Ersatz in 
Höhe des Fahrzeugwertes (zum Zeitpunkt des Mietvertragsabschlusses) verpflichtet. 
Der Mieter verpflichtet sich das Fahrzeug ausschließlich auf bewachten oder auf einem abgeschlossenen Firmenge- 
lände zu parken. 
Der Unterzeichner bestätigt, dass es sich bei dieser Miete um eine Fahrt im dienstlichen Auftrag der o.a. Firma handelt.  
In case of using the vehicle in Czech Republic, Great Britain, Hungary, Ireland, Italy, Poland, Slovakia, Slovenia the renter is liable for 
theft or damage with an excess payment according to the rental agreement (at least 750,00 €) per incident. 
In case of theft due to client’s own neglection and in case of using the vehicle in Balearen, Bosnia-Herzegovina, Canarien 
Islands, Corsica, Croatia, Sardinia, Sicilia and the rest of Yugoslavia the renter is liable for the value (at time of signing the 
rental agreement) of the car. 
The renter is obliged to park the car only at car-parks with an attendant or on watched company car-parks. 
The renter confirms that the vehicle has been rented for business purposes in the name of the above mentioned company. 
 
 
 
      
Datum / date Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift der Firma / stamp of firm and legally binding signature of the firm 

Vollmacht / authority
- Corporate Kunden - 

Nur gültig mit Original-Unterschrift, 
Original-Stempel des Vermietbetriebes 
und Firmenstempel mit Unterschrift 
Only valid with original signature, original stamp of 
rental station and stamp of firm with signature
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